
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2005/3/17 8Ob58/04v
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.03.2005

Norm

ABGB §896

ABGB §1301

ABGB §1302 B

Rechtssatz

Auch beim Regress zwischen Bauaufsichtsp4ichtigen und Werkunternehmer ist jedenfalls im Fall der Verletzung von

Baukoordinationsp4ichten als besonderes Verhältnis nach § 896 ABGB das Ausmaß ihrer Beteiligung, also der

Verschuldens- und Verursachungsanteile anzusehen.
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